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ad FÜ55ing 

(,/,;J;.. ,. Gnan. B ~.~.ter 

~ahren6hinwe i 5e: 

Der Gemeinderat hat 21m 23.03.1999 die Ändef'\Jn~ des 6ebauungspla 
R~"MP, M ""r:hl"'''''_I1' 

Gem de Bad Füssing 

~ 
B.d Fü• • in~. 18.10.1999 Gnan Bürgermeister 

Der Entwurf dea Deck:bla't:te6 Nr. 1 i.d.F. vom 29.03.1999 wurde mit Begründung gem. 
§ 3 Ab6. 2 BauGB in der Zelt vom 29.07.1999 bi6 30.08.1999 öffentlich elegt. 
Ort und Dauer der öffent lichen AU61egung W1.Jrde ortsüblich bekan n~ema 

.; ,~ 
......""1.... .?' Gemein 

! ~\t;, 
Cl ll'~'" f!t; 
~~'-l " } ::J7,, 'a).:; · GB.d Fü..in~. 18.10.1999 ,<,' ~__ .) nan, 

-:'.)F. \\~. 

Die Gemeinde Bad Füesing hat mit Beschluß des Gemeinderates vom 05.1 

Bebauun~6plan.iindef'\Jng gem. 10 BauGB ale Satzung beschl05scn. 

;; ~.'" 
B.d Fü••ing. 18.10.1999 r., . \ 

?-. ~. 

<~'~DE 'V 
~ 

Die Bebauung6planänderung wird mit dem Tage der Bekanntmachung, dae ist am 
18.10.1999 , gern. § 10 BauGB rechtsverbindlich. Daa Anzeigeverfahren wurde ort5üblich 21m 
18.10.1999 bek" nntgegeben. 
In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, daß die Bebauungaplanänderung im 
Rathaus Bad Füesing während der arrg. Dienststunden von j edermann einge5ehen werden 
kann. 

Auf die Vorschriften dee § 44 Abs. :3 und 4 BauGB über die fri6~emäße Gelundmachung 
etwaiger Ent6Chädigungaansprüche für Eingriffe in eine bisherige Nutzung durch die5e 
Bebauung6planänderung und über das Erlöschen von Entschädigungeanaprüche wird 
hingewiesen. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten 

Verfahrene- und Formvor6Chriften 60wie Mängel der Abwägung !Sind unbeachtlich. wenn die 
Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften nicht innerhalb einee Jahres und d ie Mängel 
der Abwägung nicht innerhalb von sieben Jahren $cit dem lnkrafttreten de ebauung5planes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind (§ 215 A . 1 BauGB). 

, 
Bad Füssing. 18.10.1999 



Bebauungsplan "Loheland" 

im Ortsteil Egglfing 


l.Änderung mit Deckblatt Nr. 1 

Gemeinde Bad Füssing 
Landkreis Passau 

Begründung. 

Im rechtsgültigen Bebauungsplan ., Loheland" is t fur das Grundstück FLNr. 90 
Gemarkung Egglfing eine Bebauung mit einem WA I und einem W A 2 
vorgesehen. 
Das WA 2 ist demnach mit 3 Gebäuden Geweils 2 Vollgeschoße) bebaubar. Die 
süd-östlichen Gebäude sind versetzt im rechten Winkel aneinander zu bauen. 
Durch diesen Winkelbau müßte ein derzeit vorhandenes Nebengebäude 
abgebrochen werden. 

Der Eigentümer des Grundstückes FLNr. 90 Gmkg. Egglfing beantragt nunmehr 
den Bebauungsplan so abzuändern, daß ein Abbruch des Nebengebäudes nicht 
mehr erforderlich wird . Hierzu werden im Bebauungsplan die Baugrenzen fur 
das nord-westliche Gebäude herausgenommen und die Baugrenzen fur den 
Winkelbau wn ca. 22 m nach Nord-Westen verschoben. Auch wird die 
Winkelbebauung aufgehoben und die Errichtung von 2 getrennten Gebäuden 
festgesetzt. Die Tiefgaragenabfahrt wird ebenfalls verlegt. 

Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes "Loheland" gelten unverändert 
weiter. 

Bad Füssing, 29.03.1999 


